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durch Eem römiſches Dekret unſerer Anſicht nach,nun nicht behoben,
ſo doch bedeutend verringert wer

Wenn daher der Herr Verfaſſer des oben erwähnten Artikels
am hluſſe ſeiner Ausführungen ſagt, „daß genaueé, über all

Weiſungen hinausgehende Vorſchrift über die Zahl der
Andachtsbeichten nicht egeben werden kann“, iſt darauf ant
worten, daß wir derzeit gar keine, auch nicht Ene allgemeine Vor
chrift beſitzen ſondern auf die widerſprechenden Nſit

en der
Kommentatoren angewieſen ſind

Wenn ferner der Herr erfaſſer fürchtet, Ene beſtimmte Norm
önnte Schablone werden, antworten wir darauf, daß
dieſe Norm 10 nich Ene beſtimmte Zeitangabe enthalten müßte.
Könnten nich die Ausführungen des Errn Verfaſſers ſelbſt ganz
gut die Grundlage autoritativen Entſcheidung bilden? Wie,
wenn dieſelbe demgemäß 3 Qutete Pro COInIULIIOE quotidiana
COonsulatur COnfessio intra quatuordeeim dies. Vel menstrud VEl
Ctlam IIIIIUS frequens Cr EGumstantliarum FatlOone habita Wo
ware da die Schablone? Wir ſehen keine. ber die Sicherheit
waäre vorhanden, die ägliche heilige Kommunion auf längere Zeit
erlauben dürfen, ohne ſich bloß auf die labile Anſicht eines KKom
mentator ſtützen müſſen

Indeſſen 9 haben wir keine ſolche römiſche Ent
cheidung Sicher iſt nUr, daß die ägliche Kommunion auf vier—
ehn Tage hinaus erlauben kann, da, Die der Herr Verfaſſer auch
bemerkt, Ut Februar 1906 Tklärt Urde, daß die
wöchentliche Beichte 3zul Gewinnung der vollkommenen äſſe
nicht erforderlich ſei, anderſei aber früher ſchon zugeſtanden war,
eſe Abläſſe könnten von werden, welche alle vier
zehn Tage die eiligen Sakramente empfangen. Alles übrige iſt
Anſicht der Kommentatoren.

Nichtsdeſtoweniger bleibt, wo Eene autoritative Entſcheidung
mangelt eben nichts nderes übrig al 3 oliden theologiſchen
Argumentationen und paſtoralen Erwägungen einne Zuflucht 3u
nehmen Das hat der Herr Verfaſſer un dem beſprochenen Artikel

dankenswerter Elſe und wiw empfehlen enſelben mangels
Emnmer römiſchen Entſcheidung einſtweilen aufs Ee Denn QAam Ende
nde Es ſich doch vor Em darum möglichſt viele Seelen durch
die tägliche heilige Kommunion dem göttlichen Cllande zuzuführen

Beplik
von Dir Gatterer

Dem Herrn Dr Spiegl danke ich die Anregung früheren Artikel
Auch für die vorſtehenden Ausführungen bin ich ihm verbunden Wie ſie
aus Trern ſachlichem Intereſſe hervorgegangen, ˙ ſollen ſie auch Eemne

Wechſelrede 3u Förderung der Oftkommunion dient.
achliche Beleuchtung finden und hege auch ich die Hoffnung, daß die
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Eine römiſche Entſcheidung in der von Dr Spiegl angegebenen Formvürde die Bewegungsfreiheit in der eelſorge nicht indern le ie,recht Aber notwendig iſt ſie nicht, Aund wir können trotz der verſchiedenen Anſichten der Kommentatoren auch ohne elne
utſcheidung ganz er vorgehen.

Auf einnen Gedanken 3uTl Erhärtung meiner Behauptung vi NuUr
vorübergehend hinweiſen. Die Anſichten der Autoren gelten doch NuUr oviel, wie die von ihnen vorgebrachten Gründe Unterſucht man die Gründe,ſo fällt manche Le in ſich zuſammen. Mir ſcheint das dGre auch bei Unſerer
Frage der all Aber ich [ darauf nicht naher eingehen.Beachten wir Cetwa anderes, worauf chon um Ttike „Wie oft ſollentäglich Kommunizierende beichten?“ hingewieſen habe Es andelt ſichhier doch UIUI einen Rat und nicht eine Pflicht. Von einem
V  *  V.  QOt aber kann ohn un abgehen. Der Rat indet 10 das Ewiſſennicht Dadurch unterſcheidet EL ſich eben Alſo braucht ſich auchkein Prieſter ein Gewiſſen daraus ù machen, EL nicht dem Rat der
ſtrengeren, ondern der milderen Usleger des OftkommuniondekretesblH9 Beſonders eil EL auf dieſe Weiſe mehr dem dringenden Wunſchedes Herrn dient, täglich möglichſt viele Gotteskinder AIm- Kommuniontiſcheehen

Vielleicht bezweifelt die Behauptung, daß eS ſich NUL eine
geratene CI  raxi. handelt, nicht eine verpflichtende Sollte
(ſo en man vielleicht) die lange bisherige Praxis nicht doch geſetzlicheerhalten haben?

Zunächſt möchte ich darauf hinweiſen, daß dieſe Praxis doch nicht wenigeAusnahmen chon Vor dem Jahre 1905 aufwies. Wie viele brave und eifrigePrieſter beichteten HPur alle Monate und zelebrierten doch täglich, bwohlſie Zeit und Gelegenheit gehabt hätten, öfter das Bußſakrament 3 empfangen!Wer Agte aber, ſie deshalb einer Pflichtverletzung 3 beſchuldigen?Man hielt 8 alſo chon vor dem Oftkommuniondekre nicht für eine Pflicht,ſondern NUL für eine löbli
beichten. che Gewohnheit, Alle acht oder vierzehn Tage 3

Oder ſollte die öftere Et LUL für die täglich ommuni—⸗
zierenden Laten pfli  gemäß geweſen ſein, nicht Aber für die Prieſter?me Behauptung klänge unglaublich für den, welcher weiß,daß die beſonderen von der Kirche gegebenen Beigeſetze gerade für den
Klerus und nUuL für den Klerus erfloſſen ſind. 1)

Und wollte man ſich vielleicht auf Partikularvorſchriften berufen? 10,Prieſtern ird von Provinzialſynoden oder durch Diözeſanſtatute mitunter
die oftmalige Beicht vorgeſchrieben. Ordensleute haben eine huliche Vor.
ſchrift mn ihren Regeln oder Konſtitutionen. Aber von ſpeziellen Beichtvor—Liften für oft kommunizierende Laten iſt mie nichts eékannt

Das Konzil von Trient behandelt den Kommunionempfang doch
CD CalI 11, auch den oftmaligen CD Uun
CD Zweimal. redet Es von der dem Kommunionempfang vor

ausgehenden El Im Kapitel der Sitzung verlangt Es, „daß niemand
Iim Bewußtſein einer chweren Sünde, wie reuig und erknirſcht ETL ſich auchdünken möge, ohne vorausgehende ſakramentale el Um Empfang der
heiligen Euchariſtie hinzutrete“. Und Im Kanon derſelben Sitzung vbmm
das Konzil noch einmal auf dieſen un zurück und ſagt: „Damit dieſes

10 Vgl Cone rid C primum Confiteatur!) und
XX CdD de Ref (seminaristae „Saltem singulis mensibus COnfite-
antur peccata et IUXxta COnfessoris Udieium sumant COTPUS ChH *
Man beachte, daß nach dem Tridentinum chon die Knabenſeminariſten„ſofort die Tonſur und klerikale Kleidung erhalten ſollen“, alſo in dieſemDekret 3Um Klerus gerechnet werden).

Theol.⸗prakt Quartalſchrift“ 1914.



318

große Sakramen nicht unwürdig und olglich Um Tode und 3uT Verdammung
empfangen erde, ⁰ verordnet und Tklärt der eilige Kirchenrat, daß jene,
deren Gewiſſen mit einer ſchweren Sünde beſchwer iſt, wie reumütig ſie
auch uimmer 3 ſein glauben, vorher notwendig die ſakramentale el
blegen müſſen, enn anders ſie einen Beichtvater en önnen  70 Von
einer Bei  1 für ſolche, nicht er geſündigt, weiß das Konzil
nichts Im Kapitel der Sitzung ordert eSs „Alle, den chriſtlichen
Namen tragen“, auf UmM oftmaligen enu der heiligen Kommunion und
legt ihnen dieſem Zweck ans Herz, daß ſie „die heiligen Geheimniſſe des
Leibes und Blute Chriſti mit Standhaftigkeit und Feſtigkeit des aubens,
mit Andacht des Herzens und mit Frömmigkeit und Ehrfurcht feſthalten und
verehren“ aber von der Pflicht, öfter 3 beichten, iſt mit keinem Wort
die Rede

ndes könnte man ſagen: Daß Im Trienter Konzil von der öfteren ei
nicht die Rede iſt, ommt einfach aher, weil jener Zeit von ihr noch
aſt nichts E Erſt nachher ſt die oftmalige Andachtsbeich allmählich
Gewohnheit geworden, eine Gewohnheit, die von den Beichtvätern bisher

ant⸗als verpflichtend für Oftkommunizierende betrachtet wurde
worte: Wenn dem o wäre, dann hätten über dieſe Pflicht icher jene jetzt
von Pius desavouierten nachtridentiniſchen Theologen nicht geſchwiegen,
welche die Vorbedingungen der Oftkommunion ſo hoch hinaufſchraubten.
Dieſe Autobren fordern allerdings (vielleicht angeregt durch das mißverſtan—
dene Kapitel der Sitzung des Tridentinums) von den Oftkommuni—
zierenden, daß freiwillige äßliche Sünden ſelten vorkommen und das EL,
frei ſei von überlegter Anhängli  it An läßlich Sündhaftes und daß ernſter
Fortſchritt In der Tugend da ſei; ber ſie ordern nicht die acht bder vier—
zehntägige oder überhaupt die häufige Bei

Was die bisherige Anſicht der Beichtväter Üüber die „Pü 1 der An
dachtsbeicht betrifft, o möchte ich vor allem C5 bezweifeln Richtiger dürfte
die Beha ſein, die Beichtväter hätten ſich bisher mit der Frage nicht
efaßt, Cll kein praktiſches Bedürfnis vorlag. Denn eil bisher wegen der
hochgeſpannten Forderungen wenige täglich kommunizierten, die täglich
Kommunizierenden aber erfahrungsgemäß keiner Aufmunterung zul öfteren
Cl bedurften und die Beichtväter ohne große Schwierigkeit ihrem Ver
langen entſprechen konnten, ward die Frage 1660

ſt CS für täglich Kommuni—
zierende Pflicht oder Rat, oft 4 beichten?“ bisher nie ktuell Das iſt
ſie erſt ſeit dem Durchdringen des Oftkommuniondekretes geworden. Erſt
eitdem die 34 der Oftkommunizierenden ⁰ erfreulich wã erſt eitdem
man noch viele, viele, beſonders Aus der Kinderwelt, 3zuL täglichen Kommunion
bereit ieht, wenn ſie von des Herrn Dienern II gerufen würden, erſt jetzt
fühlt der Prieſter die Unmöglichkeit, dieſen allen jede Woche ſein Ohr imEl
ſtuhl leihen, erſt jetzt wird eL die Frage ktuell „Iſi CS denn überhaupt
Pflicht für Oftkom munizierende, auch oft 3 beichten?“ U. der „bisherigen
Anſicht der Beichtväter“ bH alſo nichts. d ſelbſt dann folgte nichts, wenn
das ſoeben Üüber dieſe Anſicht Geſagte nicht richtig väre, die Bei
(ter wirklich bisher die Meinung von der Pflichtmäßigkeit der 0
gehabt hätten. Warum? eil eine Gewohnhei nicht durch die Anſicht
der Untergebenen verpflichtend wird, ſondern Urch die der Ge
wohnheit Geſetzeskraft ebende Obrigkeit. Nur venn die kirchliche Be
br die vorausgeſetzte) Meinung der Beichtväter beſtätigt hätte,
ſie auf elſe immer, aber unzweifelhaft gezeigt hätte, daß ſie die
Gewohnheit der Eei nicht Iur als ehr löblich betrachte, ondern als
geboten für Oftkommunizierende, NUL ann hätte tleſe ſubjektive Meinung
der Beichtväter Geſetzeskraft erlangt. mne olche Aeußerung des eiligen
Stuhles (nur dieſer käme 10 n Betracht, da 5 ſich Uum eine allgemeine irch
iche Frage an ird man aber umſonſt uchen
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Id Aus den neueſten Aeußerungen Roms 1e man mit viel mehr 1
das Gegenteil heraus. Im Oftkommuniondekre (20 Dezember will
der doch genau die gebotenen Vorbedingungen 3zUum täglichen Kom
munionempfang feſtlegen, und zwar möglich lar feſtlegen. EL dem
Gnadenſtan und der rechten Abſicht (Bedingungen, die für den würdigen
Empfang jedes Sakramentes der Lebendigen notwendig IN. verlangt der

3ul Verhütung von Mißbräuchen noch, daß der Beichtvater
Rat gefragt werde Von duſtger el iſt mit keinem Wort die Rede
Ueberdies ird die ägliche Kommunion beſonders den Zöglingen der Knaben
und Theologieſeminarien empfohlen Punkt 7),j ohne daß die durch das
Tridentinum für ſie gegebene Bei

orſchrift geändert ird Q.

ſt damit
nicht angedeutet, daß ſich die ägliche Kommunion wohl auch mit Hur monat
eL Beicht vertragen könne? In eben von Dr Spiegl wieder
geführten Dekret Februar wird für täglich oder Aſt täglich
Kommunizierende die Beicht als Bedingung 3zur Ablaßgewinnung einfach
geſtrichen, ⁰ daß nach dieſem Dekret Oftkom munizierende (wenn ſie

die übrigen Vorſchriften erfüllen) alle Abläſſe, für eigentlich
die 240 vorgeſchrieben iſt, auch ohne ſie gewinnen önnen Für ſie erſetzt
V dieſem ezug die Oftkommunion einfach die Beicht, und enn ſie ſe
ein halbes oder ganzes ahr die Beicht verſchieben würden, könnten ſie
rotzdem alle Abläſſe gewinnen. 00

ſt damit der von Dr Spiegl
äußerte Wunſ nach einer römiſchen ntſcheidung In dem vOO
ihm gerade vorgeſchlagenen unn nicht eigentlich chon
füllt? Gewiß, damit iſt geſagt: mne beſtimmte Häufigkeit der l für
Oftkommunizierende iſt nicht einmal für die Ablaßgewinnung notwendig,
geſchweige denn für den Oftkommunionempfang ſe Mit dieſer all
gemeinen Meinungsäußerung des Heiligen Stuhles ollten wir Seelſorger
wohl zufrieden ſein. Die Beſtimmung der Zahl der Andachtsbeichten
iſt alſo ganz der ſeelſorglichen Klugheit der Beichtväter Überlaſſen, die eine
größere oder geringere Häufigkeit den Beichtkindern raten nota 61E
NuUr raten, aber nicht vorſchreiben! werden, 1E nachdem 5 die Rückſicht
auf das Seelenheil und den Fortſchritt des einzelnen riſten und der ganzen
Seelſorgsgemeinde erheiſcht Und für dieſ
ich den früheren Tttke geſchrieben

S ſeelſorgliche Ratgeben habe  N
ebrigens erlaube man mir noch einen Gedanken prechen gegen

die übertriebene Gewiſſenhaftigkeit in dieſem un Wenn Dir Über die
Frage, ob die häufige Andachtsbeich für Oftkommunizierende Pflicht oder

Rat ſei, auch nicht Sicherheit hätten (aus den vorgelegten Gründen
ergibt ſich doch wohl enn lcherer hluß), ondern venn die Sache weifel
haft wäre, könnten wir nicht auch Uunter dieſer Vorausſetzung
ganz ruhig und E* vorgehen? In dubiis He blange die Pflicht
nicht icher nachgewieſen iſt, darf ich ſie niemand auferlegen; blange die acht
tägige oder die vierzehntägige oder die monatliche el für die täglich
Kommunizierenden nicht als pflichtſicher erwieſen iſt, müſſen Uir dem
˖ agen: Es iſt warLE geraten, oft 3 beichten, aber geboten ſt
C8 1

Ein bedeutendes Bedenken leiht aber noch immer Q&

ſt die bisherige
Beichtpraxis auch nicht eine gebotene, ſondern eine eratene: jeder See
ſorger mit ruhigem Her überleg ich doch mmer ernne „Aenderung von
Grund Au. mn ſeiner Praxis, und CLr froh, venn ihm der Entſchluß
Ur eine ömiſche Entſcheidung erleichtert puürde ch möchte ochmals
ausſprechen, daß ich ern u  V allgemein gehaltenes römiſches Dekret
gewiß nichts einzuwenden 32 Die Beruhigung mancher ängſtlicher Ge
müter allein wäre chon genügender Gewinn. Im as Uir 3 tun iſt, das
iſt ledigli der Nachweis, daß wir nicht erſt auf erne nt
cheidung 3 varten brauchen, daß wir ſchon etzt ofort mit
eL Gewiſſensruhe Im Sinne einer ſolch angerufenen Ent

21
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eidung vorgehen önnen. esha möchte ich auch auf die ſoeben
vorgelegte Schwierigkeit eingehen.

Hande 8 ſich hier wirklich um etne „Aenderung von Grund aus?“
Nehmen wir ein anderes Beiſpiel aus der ſeelſorglichen raxis In Pfarrer
ar bisher gewohnt, ſeine Kranken alle en zweimal beſuchen un
erhält EL durch einen Eiſenbahnbau oder die Errichtung großer Abriken
einen Seelenzuwachs von einigen Hundert Infolgedeſſen viel mehr Arbeit
un Schule, Kanzlei und 1 Keine Neue geiſtliche Hilfskraft Der run.
ſatz für ſeine Krankenpaſtoration war immer: mögli oft die Kranken
beſuchen; die brauchen den tröſtenden und aufwärts führenden Stellvertreter
Chriſti 1 Dieſen rundſatz hält der Pfarrer auch jetzt feſt, aber das „mog

oft“ iſt jetzt leider nicht mehr zweimal die Woche, —4 ondern einmal in
vierzehn oder vielleicht gar einmal Im bnd ann Man denn
von dieſem Seelenhirten wirklich ſagen: der hat ſeine Praxis von Grund
aus geändert? Nein, das Richtige trifft man, man agt trotz der ſelteneren
Krankenbeſuche iſt ſein praktiſcher rundſatz der gleiche geblieben
mögli oft 3 den ranken

ſatz— —4

ſt 5 nicht auch Iu Bezug auf Unſere Frage [o? Der praktiſche Grund
C1iſt erſelbe geblieben Oftkommunizieren 3zuL oftmaligen

ermahnen! Wegen des großen tatſächlichen oder 3 erhoffenden uwachſes
Kommunizierenden aber, über den wir uns freuen müſſen und den wir

immmer vergrößern ollten, iſt es nicht mehr möglich, die gleiche Häufigkeit
einzuhalten.

Nun ſcheint ES nicht ſchwer, auf die verehrten Herrn Dr Spiegl
geſtellten Fragen antworten. „Darf der Seel un der Ule Aund
auf der Kanzel auch eine ängerfriſtige el empfehlen?“ „Empfehlen“
iſt nicht das rechte Wort das weniger Ute empfiehlt man Im
allgemeinen, ſonern das Beſſere die Ehe empfiehlt man vor

ſondern die Jungfräulichkeit, an und für ſich. iſt e8 aberdem ganzen Volke,
N. Qan wird alſo ſagen, eSs Dare wohl beſſer, öftereſſer, öfter beichte

3 beichten, aber 65 — C nicht notwendig Um täglichen Kommunion—
ſei 8 beſſer,mypfang; Un bvenn Man nicht oft eichten önne oder wolle,

mit eltener el oft 3ur Kommunion gehen, als wegen der lur ſel
enen l auf die Oftkommunion verzichten. einzelnen ird
man die Kinder und Erwachſenen Aun den Beichtvater weiſen, mit dem ſie
die Häufigkeit der Ci vereinbaren ſollen

Die andere Schwierigkeit: „Kann man bei ſeltener EI auch nur
Üüber die notwendigen Bedingungen 3ur Oftkommunion richtig Uurteilen?“
ird von ſe allen, venn wir über den Sinn der orſchri 5 mM
Oftkommunionerlaß“) klar berden

Vor lem muß beachten, daß der Beichtvater nicht die Erlaubnis
noch weniger einen Befehl 3U geben hat, ondern V  tat  * An erſter Stelle
hat daher die Verantwortung Üüber den würdigen Oftkommunionempfang,
über den Beſitz des Gnadenſtande Ind die gute Abſicht immer der bm
munikant ſelbſt Der Beichtvater erſt an zweiter Stelle Sein Rat wird
eingeholt, AnI eichter Mißbräuche 3 vermeiden und Am durch die leitenden

Einenatſ

äge fruchtreicher die ebensſpeiſe mpfang 3 können
Rat gibt man, o gut Anter den obwaltenden nd CENn eben
kann. Bei häufig Beichtenden hat über das Daſein der Bedingungen

1) „Aus Klugheitsrückſichten und Aum reicheres Verdienſt 3 aben,
oll man in Egug auf die oftmalige und ägliche ommunion den Bei
ater Um Rat fragen. Die Beichtväter müſſen ſich aber hüten, von der äufigen
und äglichen Kommunion jemand abzuraten, der IM an der Gnade iſt

P.* Vgl die Erklärung des Tlaſſeund mit guter Abſicht hinzutreten wil
iun meiner Schrift „Die Erſtkommunion der Kinder“, rixen, Tyrolia,

90 ff., beſ 106
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für die Oftkommunion el Sicherheit, kann alſo mit ruck die äglicheKommunion raten; bei Aengſtlichen ſogar der Beichtvaterautoritätvorſchreiben Bei ſeltener Beichtenden kann mitunter auch enheit über das habituelle Daſein der zwei Vorbedingungen en und eLeinen ganz entſchiedenen Rat geben. At man aber teſe Sicherheitnicht, eil man das Beichtkind noch nicht länger ennt, ird der
Kat edingt ſein: „Gehen Sie oft ägli 3zUL heiligen Kommunion, blangeSie keine chwere Sünde egehen; käme dieſer Unglü or, eichten
kE5

en

7⁰
Sie ſofor wieder, Aum wieder oft ägli das Lebensbrot empfangen 3

Nicht Aus Rechthaberei ſind vorſtehende Zeilen geſchrieben, ondern
damit eichter die Mahnung des Oftkommunionerlaſſes Tfüllt werde 77 die
Seelſorger, Beichtväter und rediger ſollen—

32¹1

—

für die Oftkommunion leicht Sicherheit, kann alſo mit Nachdruck die tägliche

Kommunion raten; bei Aengſtlichen ſogar kraft der Beichtvaterautorität

vorſchreiben. Bei ſeltener Beichtenden kann man mitunter auch Sicher⸗

heit über das habituelle Daſein der zwei Vorbedingungen haben und daher

einen ganz entſchiedenen Rat geben.

at man aber dieſe Sicherheit

nicht, weil man z. B. das Beichtkind noch nicht länger kennt, ſo wird der

Rat bedingt ſein: „Gehen Sie oft (täglich) zur heiligen Kommunion, ſolange

Sie keine ſchwere Sünde begehen; käme dieſer Unglücksfall vor, beichten

können.“

Sie ſofort wieder, um wieder oft (täglich) das Lebensbrot empfangen zu

Nicht aus Rechthaberei ſind vorſtehende Zeilen geſchrieben, ſondern

damit leichter die Mahnung des Oftkommunionerlaſſes erfüllt werde: „... die

Seelſorger, Beichtväter und Prediger ſollen .. die ſo fromme und heilſame

Sitte (der täglichen Kommunion) im chriſtlichen Volke mit großem Eifer

durch häufige Ermahnung einzuführen und zu erhalten ſuchen.“

Einiges über die Fragepflicht des Beichtvaters.

Von P. Daniel Gruber O. F. M. in Hall (Tirol).

Die Pflicht des Beichtvaters, durch nachhelfendes, beziehungs⸗

weiſe ergänzendes Fragen dem Pönitenten zu einer guten Beichte

verhilflich zu ſein, iſt ohne Zweifel eine der ſchwierigſten ſeines Amtes.

Es könnte diesfalls entweder zu wenig oder zy viel getan werden,

oder ſonſt die Frageſtellung auf eine unpaſſende Weiſe geſchehen.

Möge es daher in den folgenden Zeilen geſtattet ſein, einiges über

die Fragepflicht in conkessionali zu bringen, wie es ſich bei älteren

und neueren Moraliſten, ſei es ausführlicher oder in die verſchiedenen

Traktate gelegentlich eingeſtreut, vorfindet.“

Daß eine Fragepflicht für den Beichtvater im allgemeinen be⸗

ſteht, bedarf wohl keines Beweiſes. Sie iſt ſo innig mit ſeinem Amte

verbunden, bezw. ſo in demſelben begründet, daß Sporer (n. 789)

mit Recht bemerkt, daß ein im Nachfragen ſehr nachläſſiger Beicht⸗

vater alle Moraltheologen gegen ſich hätte („peccaret contra omnes“).

Die Lehrer und Theologen der Kirche bringen die Fragepflicht des

Beichtvaters in Zuſammenhang mit ſeinem Amte als Richter und

rzt, wie u. a. der heilige Thomas bemerkt: „Sacerdos debet

berscrutari conscientiam peccatoris in conkessione quasi medicus

vulnus et judex causam.“

Gewiß, kein Arzt begnügt ſich mit un⸗

beſtimmten Angaben ſeiner Patienten und kein Richter mit bloß

allgemeinen Geſtändniſſen der Parteien! Das Rituale Romanum

aber ſchreibt vor (tit. III. c. 1 n. 15): „Si poenitens numerum, et

species, et circumstantias peccatorum explicatu necessarias non

expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget.“

Daß durch Nichtbeachtung der Fragepflicht nicht bloß oft die

Integrität, ſondern gar oft auch die Gültigkeit der Beichte gefährdet

) Eingehender über dieſen Gegenſtand handeln Fraſſinetti in ſeinem

Compendio della Teologia Morale, Vol. II. Tratt. 16. Diss. XI. und Berardi:

De recidivis et occasionariis.die ſo fromme und eilſame
Sitte der täglichen Kommunion) Im chriſtlichen mit großem Iſerdurch äufige Ermahnung einzuführen und 3 erhalten Uchen  1

Einiges über die Fragepflicht des Beichtvaters.
bn Daniel Gruber In Hall Tirol /
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